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Inselgemeinde Juist 
Juist, 16.04.2014 

Der Bürgermeister 

Az:  

Beratungsvorlage Nr.: 2014/054 

 
 

Sitzung/Gremium Am: Status: 

Verwaltungsausschuss 22.04.2014 nicht öffentlich 
Gemeinderat 24.04.2014 öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Antrag des Hegering Juist auf Genehmigung eines Fahrzeuges zur Bergung 
von Seehunden 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Antrag des Hegerings Juist auf Genehmigung eines Fahrzeuges Typ Polaris 
Ranger EV (771kg) zur Bergung von Seehunden wird genehmigt. 
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Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Am 26. März 2014 fand eine Sitzung bezüglich der Bergung und der Versorgung der 
Seehunde auf Juist statt.  
Daran haben die Mitglieder des Nationalparkhauses Juist, der Leiter der 
Seehundaufzuchtstation Norden, Herr Johann Eilts seitens des NLWKN, Herr Detlef 
Eichmann seitens der Polizeistation Juist, Hegering Juist, sowie Mitarbeiter der 
Kurverwaltung und der Gemeinde teilgenommen. 
 
Ein Thema war unter anderem auch die Bergung der gestrandeten Seehunde auf der 
Strandseite von Juist.  
Aufgrund der Weitläufigkeit des Strandes und der Häufigkeit der Anrufe seitens der 
Touristen, besonders in der Saison (Juni und Juli), stellt die Länge des Strandes eine 
große Erschwernis dar bei der Bergung der gestrandeten Tiere. 
 
Die Tätigkeit der Bergung der gestrandeten Seehunde und die teilweise Überführung 
zur Seehundaufzuchtstation ist eine Aufgabe des Hegering Juist. 
 
Mit dem Schreiben vom 09.04.2014 stellt der Hegering Juist einen Antrag auf 
Genehmigung eines Fahrzeuges zur Bergung von Seehunden am Juister Strand. 
 
Das Fahrzeug Typ Polaris Ranger EV ist elektrisch betrieben.  
Es soll im Schuppen in der Siedlung stationiert werden. Die Befahrung der 
öffentlichen Straßen ist ausgeschlossen. Es soll nur der Strand mit diesem Fahrzeug 
befahren werden. 
Die Erlaubnis beschränkt sich nur auf die Überführung des Fahrzeugs zum 
Schuppen in der Siedlung. 
In notwendigen Situationen wie z.B. Reparatur oder TÜV-Abnahmen sollen 
Einzelerlaubnisse zum Befahren der Juister Straßen im Ordnungsamt eingeholt 
werden. 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 Ja X Nein 
 

Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaf-
fungskosten/Herstellungskosten): 

 Euro 
 

Jährliche Folgekosten: 

 Ja  Nein 

 Euro 
 

Finanzierung: 
Eigenanteil der Gemeinde (inkl. Kredite): 
 

 Euro 
 

Objektbezogene Einnahmen 
(Zuschüsse, Spenden, Beiträge): 

 Euro 
 

Veranschlagung: 
Gemeinde: 

 ErgebnisHH  FinanzHH 

     (lfd. Kosten)          (Investitionen) 

 BAD  Wirtschaftsbetriebe 

 

 Erfolgsplan  Vermögensplan 
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Im Auftrage: Im Auftrage: 
  
  

(Wilhelm) (Lin) 
 
Anlagen: 
Fahrzeug Hegering Juist 
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